
Von der Schulleitung auszufüllen! 

 

Förderwerber:    O ja          O nein 

 

Wohnsitz: …..…………………………. 

 

Vorgangsweise: 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Absender: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

An die 

Musikschule Murau                      

Raffaltplatz 2 

8850 Murau  
 

Fax: 03532/3530-2 

e-mail: musikschule@muraunet.at 

 
 

Abmeldung vom Musikschulunterricht 

Schuljahr 2025/2026 
 

 

Hiermit melde ich mich* / meine Tochter* / meinen Sohn* 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Schüler/in bei Lehrkraft: ……………………………..…………………… 

 

Instrument:………………….……………………………..…..…………… 

 

per …………….……………………….…… vom Musikschulunterricht ab. 

 

Begründung:………..………………………………………………………… 

 

…………………...…………………………………………………………… 
 

                                                

 

................................., am...................       ........................................................   
           Ort                                                    Datum                                                 Unterschrift SchülerIn 

      (unter 18 Jahre Unterschrift  Erziehungsberechtigte/r) 
 

 

* Nichtzutreffendes bitte durchstreichen 

 

 
Eine Abmeldung während des Schuljahres ist nur in schriftlicher Form unter Angabe  

eines triftigen Grundes bis 15.10. des laufenden Schuljahres möglich,  

danach erst wieder mit Schulschluss!  

 

Das zu entrichtende Musikschulgeld ist ein JAHRESBEITRAG. 

Ein vorzeitiger Austrittstermin hat deshalb KEINE Auswirkungen auf die Schulgeldvorschreibung!  

 

Wenn zum Zeitpunkt der Abmeldung die vom Land Steiermark vorgeschriebenen Mindesteinheiten von 24 

Stunden im Hauptfach/Kursfach bzw. die Ergänzungsfacheinheiten (9 bzw. 18 Stunden) nicht absolviert 

wurden, kommt es zu einer Rückforderung der Landesförderung  

(Hauptfach € 1.440,-- / Kursfach € 288,--).  


